
26 Verbändereport 1|2008

SATZUNGSPRAKTIKUM

Wie üben juristische Personen ihr  
Mitgliedschaftsrecht in Verbänden aus?

Nach § 38 BGB ist die Mitgliedschaft in 

einem Verein oder Verband nicht über-

tragbar und nicht vererblich. Die Aus-

übung der Mitgliedschaftsrechte kann 

nicht einem anderen überlassen werden. 

Dies wirft bei Verbänden, deren Mitglie-

der wiederum Verbände oder Unterneh-

men, also meist juristische Personen sind, 

bislang vielfach übersehene Probleme 

auf, denen kaum eine Verbandssatzung 

Rechnung trägt.

GESETZLICHE VERTRETUNG DER 

JURISTISCHEN PERSONEN

Die Ausübung der Mitgliedschaftsrech-

te juristischer Personen erfolgt durch de-

ren gesetzliche Vertreter. Bei Vereinen 

und Verbänden ist gesetzlicher Vertreter 

gemäß § 26 Abs. 2 BGB der Vorstand. Bei 

anderen juristischen Personen, wie der 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

der Aktiengesellschaft, der Genossen-

schaft und Stiftungen, ergibt sich die 

gesetzliche Vertretung jeweils aus den 

hierfür geltenden Vorschriften. So wird 

beispielsweise die GmbH nur durch den 

oder die Geschäftsführer und nicht durch 

Prokuristen gesetzlich vertreten (§ 35 Abs. 

1 GmbH-Gesetz). Genossenschaften und 

Aktiengesellschaften werden nur durch 

den Vorstand gesetzlich vertreten (§§ 24 

Abs. 1 GenG, 78 Abs. 1 AktG). 

Wenn also bei einer Mitgliederver-

sammlung eines Dachverbandes, der 

seinerseits nur Verbände als Mitglieder 

hat, der Geschäftsführer des Mitglieds-

verbandes für diesen abstimmt, so darf 

diese Stimme nach der Gesetzeslage nicht 

berücksichtigt werden, weil das Mitglied 

nicht gesetzlich vertreten ist. Es reicht 

zudem für die Ausübung der Mitglied-

schaftsrechte nicht aus, dass nur ein Vor-

standsmitglied anwesend ist, sondern es 

muss der Vorstand in „vertretungsberech-

tigter Zahl“ dieses Recht ausüben. Wenn 

ein dreiköpfiger Vorstand also keine Ein-

zelvertretungsbefugnis aufgrund seiner 

Satzung besitzt, kann er das Stimmrecht 

als Mitglied eines anderen Verbandes nur 

bei gleichzeitiger übereinstimmender 

Stimmabgabe ausüben. Das Gleiche gilt, 

wenn eine GmbH in einem Wirtschafts-

verband ihr Stimmrecht ausüben will: 

Auch hier müssen, wenn die Satzung der 

Gesellschaft keine Einzelvertretungsbe-

fugnis vorsieht, alle Geschäftsführer an-

wesend sein und übereinstimmend die 

Stimme abgeben. 

Vor diesem Hintergrund dürften zahl-

reiche Dach- und Fachverbandsbeschlüs-

se anfechtbar sein, weil ihre Mitglieder 

juristische Personen sind und diese in der 

Mitgliederversammlung nicht ordent-

lich vertreten sind. Hinsichtlich der An-

fechtbarkeit hat der Bundesgerichtshof 

allerdings kürzlich entschieden, dass im 

Interesse des Rechtsfriedens das Anfech-

tungsrecht spätestens nach Ablauf von 

zwei Jahren verwirkt ist.

RECHTSGESCHÄFTLICHE  

VERTRETUNG VON JURISTISCHEN 

PERSONEN 

Neben der gesetzlichen Vertretung 

zur Ausübung der Mitgliedschaftsrechte 

besteht die Möglichkeit, einen anderen 

zur Ausübung der Mitgliedschaftsrechte 

rechtsgeschäftlich zu bevollmächtigen. 

Zwingende Voraussetzung hierfür ist 

indes eine satzungsrechtliche Grundlage 

in der Satzung desjenigen Verbandes, in 

dem das Mitgliedsrecht ausgeübt wer-

den soll. Denn § 40 BGB bestimmt, dass 

§ 39, der die persönliche Ausübung der 

Mitgliedschaftsrechte vorschreibt, keine 

Anwendung findet, soweit die Satzung 

etwas anderes bestimmt. Eine langjäh-

rige Übung kann die satzungsrechtliche 

Grundlage nicht ersetzen, weil der Bun-

desgerichtshof wiederholt entschieden 

hat, dass für die Anerkennung von „ver-

bandlichem Gewohnheitsrecht“ als Sat-

zungsbestandteil nur wenig Raum bleibt. 

Jeder, der einem Verein oder Verband bei-

tritt, soll sich allein anhand der Satzung 

einen Überblick über die geltenden Re-

geln verschaffen können, ohne dass ihm 

später „ungeschriebenes Satzungsrecht“ 

oder „verbandliches Gewohnheitsrecht“ 

entgegengehalten werden kann.

Mit anderen Worten: Ohne eine expli-

zite satzungsrechtliche Grundlage bleibt 

es bei juristischen Personen als Mitglie-

der bei der ausschließlichen Ausübung 

der Mitgliedsrechte durch die gesetzli-

chen Vertreter, sodass ein Verein, der sein 

Stimmrecht als Mitglied in einem Dach-

verband ausüben will, mit dem Vorstand 

in vertretungsberechtigter Anzahl in der 

Mitgliederversammlung des Dachverban-

des auftreten muss.

Einer solchen Zulassung bedarf es im-

mer, wenn juristische Personen ihre Mit-

gliedschaftsrechte durch andere Personen 

als ihre Vorstandsmitglieder ausüben 

lassen wollen. Die Zulässigkeit einer sol-

chen Vertretung ist nicht bereits durch 

die Zulassung juristischer Personen als 

Mitglieder inzidenter erteilt (OLG Hamm 

NJW-RR 1990, 532; Reuter in: Münchner 

Kommentar zum BGB, § 35 Rnr. 70).

EMPFEHLUNG

Falls von der Möglichkeit einer ander-

weitigen Vertretung juristischer Personen 

im Verbandsbereich Gebrauch gemacht 

werden soll, wofür erhebliche praktische 

Gründe sprechen, muss dies die Satzung 

des Verbandes, in dem das Stimmrecht 

ausgeübt werden soll, ausdrücklich zulas-

sen. Die Satzungsklausel könnte etwa wie 

folgt lauten: „Juristische Personen üben 



SATZUNGSPRAKTIKUM

ihre Mitgliedschaftsrechte durch die ge-

setzlichen Vertreter aus, es sei denn, diese 

haben hierzu ein anderes Mitglied oder 

einen Mitarbeiter der juristischen Person 

bevollmächtigt. Die Bevollmächtigung 

ist dem Verein/Verband anzuzeigen (oder: 

auf Verlangen nachzuweisen).“

Abschließend sei zur Klarstellung noch 

darauf hingewiesen, dass die Ausübung 

nur, ob eine Stimmrechtsübertragung 

auch auf Nichtmitglieder erfolgen darf. 

Um möglichen Debatten vorzubeugen, 

empfi ehlt sich ebenfalls ein klarstellen-

der Satzungshinweis, dass das Stimm-

recht nur auf andere Mitglieder übertra-

gen werden kann – sonst sitzt womöglich 

ein Vertreter des Konkurrenzverbandes in 

der Mitgliederversammlung.  (HM)

der (eigenen) Mitgliedschaftsrechte einer 

juristischen Person nicht mit der Frage 

verwechselt werden darf, ob das eigene 

Stimmrecht auf ein anderes Mitglied 

übertragen werden kann und darf. Eine 

Stimmrechtsübertragung auf ein anderes 

Mitglied ist möglich, sofern hierfür eine 

ebenfalls eine satzungsrechtliche Grund-

lage vorhanden ist. Streitig ist insofern 

(bitte ankreuzen …) 

Ja, wir möchten den Verbändereport 
künftig regelmäßig beziehen für:

 10 Ausgaben zum Bezugspreis von 
155 € inkl. MwSt. und Versandkosten

Das Abonnement verlängert sich automatisch um jeweils 10 
Ausgaben, wenn es nicht zum Ende der Bezugsperiode 
(= 10 Ausgaben) gekündigt wird. Die Kündigung des Abon-
nements ist jederzeit zum Ende der Bezugsperiode möglich. 
Gerichtsstand ist Bonn.

___________________________________________________
Institution / Name der Firma / Name

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
Ansprechpartner

___________________________________________________
Straße

___________________________________________________
PLZ/Ort

___________________________________________________
E-Mail (bitte angeben, für die Passwortübermittlung)

___________________________________________________
Telefon/Telefax

___________________________________________________
Datum Unterschrift

Bitte wählen Sie Ihr Geschenk:
 Apple iPod shuffle

 Handbuch DGVM ZERT
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… und hier noch einer:
Abonnieren Sie jetzt den Verbändereport und sichern Sie sich Ihr Geschenk.

Widerrufsgarantie:
Diese Bestellung können Sie innerhalb von 10 Tagen schrift-
lich beim Verbändereport widerrufen.

Bitte bestätigen Sie die Kenntnis nahme der Widerrufs-
garantie mit Ihrer zweiten Unterschrift.

Datum Unterschrift

Coupon kopieren, ausfüllen und per Fax oder Post einsenden 
an die businessFORUM GmbH, Verbändereport, Burgstr. 79, 
53177 Bonn, Telefax (02 28) 93 54 93-35. Telefonische Anfragen 
bitte an (02 28) 93 54 93-30.

Freefax (0800) 837 22 36

In jeder Ausgabe des Verbändereport liefern wir Ihnen in der Rubrik 
VERBAND & STEUERN aktuelle Urteile, Kommentare und Hinweise.

… ein wichtiger Grund, den 
Verbändereport zu abonnieren!
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oder

ORIGINAL APPLE IPOD SHUFFLE –

der MP3-Player mit Kultstatus!

1 GB, spielt MP3/WAV-Dateien, 

USB 2.0, 22 g leicht

Übertragen Sie Ihre Songs oder Hörbücher im 

Handumdrehen. Der iPod shuffl  e ist die perfekte, 

unkomplizierte Begleitung, egal, ob auf einem 

Langstreckenfl ug oder beim Joggen.

HANDBUCH QUALITÄTSMANAGEMENT 

(DGVM ZERT – Qualitätsmanagement- und Zertifi zie-

rungssystem für Verbände und Organisationen) 

•  Einführung in das Thema Qualitätsmanagement in Verbänden

•  Checklisten zur Abfrage aller wesentlichen Kriterien, 

die für die Einführung eines QM-Systems erforderlich sind

Der Kriterienkatalog wird in Form eines Handbuches geliefert. 

Aktualisierungen erfolgen kostenfrei per Online-Zugang. 

Weiterführende Informationen: www.dgvm-zert.de

IHR GESCHENK

IHR GESCHENK


